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 Veröffentlicht am 17.12.1996

Norm

AMG §2 Abs1

AMG §2 Abs15

Rechtssatz

Ebensowenig wie Krankenanstalten ohne eigene Anstaltsapotheke Arzneimittel für den "Eigengebrauch" beziehen und

daher "Anwender" sind, tri t dies für Krankenanstalten mit Anstaltsapotheke zu. Auch sie beziehen Arzneimittel nicht

für den "Eigengebrauch", sondern für den Gebrauch ihrer Patienten.
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